
 

  

 
 

Kiel, 9. Januar 2013 
 
Projektvereinbarung mit dem Kreis Nordfriesland über die Finanzierung nicht 
gedeckter Kosten in der Projektphase der sozialräumlichen Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfe 
Vorlage des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung  
vom 20. Dezember 2012 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
anliegend übersende ich Ihnen die o.a. Vorlage des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Familie und Gleichstellung mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Thomas Losse-Müller 
 
 
Anlage:  -1- 

 

Herrn 
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Thomas Rother, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 
 
nachrichtlich: 
 
Herrn Präsidenten 
des Landesrechnungshofs 
Schleswig-Holstein 
Dr. Aloys Altmann 
Hopfenstraße 30 
24103 Kiel 
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An den Vorsitzenden 
des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtags 
Herrn Thomas Rother, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 
 
 
über das Finanzministerium 
des Landes Schleswig-Holstein 
 
 

20. Dezember 2012 
 
Projektvereinbarung mit dem Kreis Nordfriesland über die Finanzierung nicht ge-
deckter Kosten in der Projektphase der sozialräumlichen Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfe 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung beabsichtigt, auf der 
Grundlage des letter of intent (Umdruck 17/3928) die anliegende Projektvereinbarung 
über die Förderung des Projekts zur sozialräumlichen Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe mit dem Kreis Nordfriesland zu schließen. 
 
Die Projektvorbereitungen sind nahezu abgeschlossen, so dass das Projekt am 1. Januar 
2013 beginnen kann und über fünf Jahre erprobt werden soll. Die Projektvereinbarung 
steht unter dem Vorbehalt, dass die für den Abschluss dieses Vertrags notwendige haus-
haltsrechtliche Ermächtigung nach § 26 Abs. 4 des Entwurf eines Haushaltsgesetzes zum 
Haushaltsplan 2013 (Drs. 18/220) in Kraft tritt. 
 
Die sozialräumliche Orientierung in der Eingliederungshilfe ist ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg zu inklusiven Gesellschaft. Infrastruktur und soziale Angebote werden regional 
so konzipiert, dass Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes und gemeinschaftli-
ches Leben in ihrem Wohnquartier mit Familie, Freunden und Angehörigen führen kön-
nen. Der Ausbau niedrigschwelliger Angebote zur Betreuung und Unterstützung und die 
Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements tragen auch dazu bei, Ausgaben für kost-
spielige Leistungen im Einzelfall zu reduzieren, ohne notwendige Leistungen zur Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft einzuschränken. Mit dem Projekt ist daher die Erwartung 
verbunden, mittel- bis langfristig den Kostenzuwachs in der Eingliederungshilfe zu dämp-
fen. 

 



- 2 - 

 
Gegenstand der in Aussicht gestellten Förderung des Landes ist die Finanzierung eines 
Fehlbetrags für den Fall, dass Projektkosten für Personal und zusätzliche sozialräumliche 
Leistungen nicht vollständig durch von Kreis und Land veranschlagte Mittel für die Sozial-
hilfe gedeckt werden können. 
 
Die Bedingungen, die Projektvereinbarung an die finanzielle Beteiligung des Landes 
knüpft, begrenzen entsprechend der künftigen haushaltsrechtlichen Ermächtigung das 
Risiko des Landes auf doppelte Weise: Die Finanzierung ist erstens auf einen Höchstbe-
trag von jährlich 500.000 Euro begrenzt und darf zweitens nicht höher sein als der durch-
schnittliche Nachfinanzierungsbedarf aller anderen Kreise Schleswig-Holsteins, der nach 
dem Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zu finanzieren ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Kristin Alheit 
Ministerin 
 
 
Anlage 
 
 
 
 
















